
Satzung des Klej+tierzuchtvereins Biberach
und Ulrgebung mit den Sparter:

Kaninchenzuchtgruppe Z 12

Ra sse ge f lü ge 3-zuc h t gruppe

§r
Itraae und Sltz

Der Verein führt den i'ianen ttiileintierzuchtverein Biberach
olIll

rlr hat seinen ^iitz ia Biberach.
Er ist in das Vereinsre6ister eingetragen.

und Ungebung 1909

Der Verein ist r:ittelbares iiitglied beii: l,andesverband der :iassegeflügel-
züchter von }iürttenberg und äohenzollern e . V. sowie bej-m Kaninchenzüchter-
verband i'iürtemberg und liohenzollern e. V.
über den Kreisverband A I t k r e i s § a u J- g a u

fireisverband 0 b e r s c h w a b e n s. Y. sowie korporatives liitglied
bein Deutsehen Tierschutzbund, LV Baden-;'Jü-rttenberg, über die beiden Landes-

verbände durch seine lij-tgliederneldun6en unC Beitragsleistungen-

§e
Zweck und eufgaben des Yereins

Der Verejr: verfolgt ausschließlich und unnj-itelbar geneinnüLzi6e Zuecke im
Sinne der Gemeinnützigkeitaverordnung vor 24. Dezenber 1953, ud zwa? zur
Förderung des Tierschutzes, der Eekänpfung von Tierseuchen und Förderung
der Rassegeflügel- und Ra;ssekani-nchenzucht.

Daraus ergeben sich folgende *ufgaben:
1. Allgenei^ne Beratuag und Aufklärun6 über sachgemäße und den neuesten är-
kenntnissen der Forschung angepaßten Geflü6el- und Kaninchenhaltung und

-zucht (nachfolgend Kleintierzucht). Ier Verhütung und Bekämpfung von lilein-
tierkrankheiten und -seuchen vrird besonders Äufnerksamkej-t geschenkt. äine
enge Zusamrnenarbeit mit den Behörden der Tierhygiene viird angestrebt.

2., Verbreitung und }irhaltung des Rassegeflüge1s und der Rassekaninchen, ins-
besondere durch Äbhalten von iiusstellungen und durch Schulung der eingesetzten
Betreuer auf den verschiedenen Bebieten.

eo Y. und über den



J" Ziab,lcrisehe Vorbcseerung der Klclntierbestände durch AusrJ.chtung

dcr Zuchtarbeit Lm Rahncn der einhci.tLi.ehcn Standartc der BDRG und

dcs ZDK für dic einzeltren Gattungen und RassGno

Danl.t solIea bestr.mnta Zuehtziele crreicht werdca, wj.e die Erhöhung

dcr LcistungefähJ"gkcit und die Varbcescrung der Schönheit dcs

Rassegeflügcls und dcr Rassckanineheno

4,, ElaheltLichc Kannzcj.ehnung dcr KXeLnti.ere nach dcn Bestlnuungca

dcs BDRG und dcs ZDK.

!" Vcrtrctung dcr Bclange dcs Vereias lnncrhalb des VereinsgcbLeteso

6o Bcratung und Belehruag der Mttelieder durch irlort 1 Schrlft und

Bi,Ld" Gegcnseitlgc Auesprache Ln alloa züchtcrLschen tad wi.rtsehaft-
Itchen Aagelcgouhcltcao
Durchführung von Stallsehauen beJ, dcn M{tgLl.cdcrn und Beratung

dersclbcn bci Errerb und der Pflcgc von Tlcrene

7o Erzf.chung der Jugend zur Tj.erU,cbe und Geryj.nnung dcr .Iugcnd zur
sLnnvoLLcn Frclzeitgcstaltung dureh Tierhaltungo

Mitgltedeohaft
§,

MltgJ,ieder
Unmi.ttclbarc MLtgllcdcr dcs Verelns cLndl

a) natürlLeho Personea

b) JurlstLschc Pcrsoneno

§4
Erverb der Mitgliedschaft

Dic MltglLcdschaft bei den Vcrcin kann Jeder aktl,ve Kleintlerzüchtcr odor passive

Intcressent al.s förderndcs Mltglied erwerbca"

DLe BeltrLttscrklärung eolI echrlftllch bclu Vorstaad erföJ-gen"

Über dlc Aufnahme entsohcLdct dcr Ausschuß ml,t ci,nfaeher Mehrheit" ,.IugendU.che

uutcr 18 .Iahrcn können mit ZustLnnung des ErzlehungsberechtLgten in dic .Iugend-

gruppe aufgcuomncn rerdeno SLe können crst nac§ Vollendung des 18o Lebcnsjahree

VoJ.t-mltglicd dcs Verel-as verdeno



Durch Ervrerb der l{iigliedschaft bei dem Vereln wir«i die I'iitgliedsctraft
bel den l,andesverbänden durch i,;e1dun€; j-n den jeweiligen Vereinslisten
erworben. llntsprechendes gi3.t auch für den Verlust der f ii.tgliedschaft.

I,iitgliedschaft bei- nehreren Yereinen ist nögIich.

§5
lhrenmitgliedscha ft

Zu Ehrenriitgliedern des Vereins können Fersonen ernannt werden, die im

Yerein eine 25j;ihrige, ununterbrochene, aktive Zugehörigkeit nachweisen

können. Zu Ihrenmitgliedern kdnnen vom Ausschuß vorzeitig auch l,iitglieder
ernannt werden, welche sich in der }lle-;ntierzueht oder um den Verein j-n

hervorragender r"reise verdient genacht haben.

§5
Verlust der i',itgJ.iedscha ft

Die I'iitgliedschaft erlischt durch Austrittn §treichun6 oder ilusscirluß

sor,rie bei natürlichen Fersonen durch Tod, bei juristischen Fersonen

durch Auflösung.

1. Der A u s t r i t t eines l.Htglieds erfolgt durch schriftliche
Austrittserklärung beim Vorstand zun Cchluß eines Jahres unter
Einhaltunl; einer Kündigungsfrist von 5 i;ochen.

?. Eine S t r e ic h ung kann erfoigenr vlenn eini'iitgliednit
seiner Verbindlichkeit deur Verein gegenüber über 2 Jahre in Rück-

stand ist. Das l,iitglied ist von der Streichung schriftlich zu be-

na chrichtig'en.
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Der Anspruch des Vereins auf Zahlung rückständiger Beiträge und Erfü1lung
anderer Verpflichtungen wird durch die Streichung nicht berührt.

3. Ein Mitglied kann auf Zeit oder dauernd durch den Ausschuß aus dem Ver-
ein a u s g e s c h 1 o s s e n werdenr lrenn es

a) gegea diese Satzun6 oder eine and.ere Vorschrift der
übergeordneten Organisationel verstoßen hat;

b) eine Anordnung des Vereins od.er der übergeotdneten
Organisationen oder eines seiner Beauftragten nicht
befolgt;

c) Handlungen begeht, di-e geeignet sind, den Verein,
eine übergeordnete Organisation oder irgendein Mit-
glied- zu schädigen;

d) sich ei-nes unehrenhaften, den Einzelnen oder die
Gesamtheit schädigenden Verhaltens schuldig macht;

e) beleidigende oder unwahre Außerungen über den Verein,
die Vereinsleitung oder Mitglieder macht oder verbrei-
tet;

f) durch Urteil der zuständigen Ehren- oder Sehiedsgerichte
ausgeschlossen wird.

4. Zur Stellung eines Ausschlußantrages ist jedes Mitglied des Vereins be*
rechtigt. Der Antrag ist an den Vereinsvorsitzenden zu richten uird un-
ter Angabe und Beifügung von Beweismitteln zu begründen.

5. Ist der Antragsgegner Mitglied des eigenen Vereins, so entscheidet der
Ausschuß nach Anhörung des Betroffenen.

Gehört der Antragsgegner einem anderen Verein an, so sind die Satzungen

der übergeordneten Organisationen anzuwenden.

6. Dem Ausgeschlossenen muß der Ausschlüeßungsbeschluß schriftlich nit
Begründung des Ausschlusses unter Beifügung einer Rechtsmittelbelehrung
zugestellt werden. Jeder Ausschluß ist dem KV - Vorsitzenden zu mefden.
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Irn übrigen gelten die Bestin:nungen Cer Ehren5;erichts--und Schiedsgerichts-
ordnungen der übergeordneten Crgani-sationen.

§7
Rechte und Ffiichten oer i'litglieder

Die l,iitglieder sind verpflichtet:

1. Die Vorsci:riften dieser Satzung und die Eestimnungen der übergeordneten

Organisationen gewissenhaft zu befolgen;

2. es mit der Zuchtarbeit ernst zu nehroen, die.'.rbeit des Vereins durch

regelnäßigen Yersammlungsbesuci: und i:itarbeit zu fördern, die itallungen
und Geräte in ordnungsgemäßem Zustand zu halten und bestrebt zu sein,
Tiere frei von Krankheiten und Un6eziefer zu halten und erforderlichen-
fal1s abzusondern oder auszunerzen;

3. kranke, verendete oder getötete Tiere bei Verdacht auf eine Seuche oder

übertragbare Kranirheit an einen Tierarzt oder äri ein tierärztiiches Un-

tersuchun gsamt einzusenden I

4. den vom Verein bestinaten §tallschsukornr:rissionen jederzeJ-t Zutritt ztr

den Stallungen und ,:insicht in die Zuchtanlagen zu gewähren;

,. ihren geldlichen Verpflichtungen dem Yerein gegenüber pünktlich nachzu-

kommen;

6. bein Kauf und Verkauf von Tieren ein einwandfreies Geschäftsgebahren

zu zeigenl

7. Die i-itglieder haben das Recht auf llnterstützung und Förderung durch den

Verej-n im:iahnen dieser Satzung" Das §tirnrecht steht ihnen entsprechend der

Eegelung in der §atzung zu.

§B
nintrittsgeld und Jahresbeitrag

Die festsetzung des rlintritts6eldes und des l{itgllederbeitrages nach äöhe

und IäL1igkeit sowie der Zahlungsstelle erfolgt durch die i:rauptversan*lung.
Bei Zahlungsverzug ruhen die iecilte des i,iitglieds.

E



VerwaJ-tung

§9
Vereinsversammlungen

1. Monatsversammlungen

Allnonat1ich soll eine Mitgliederversammlung stattfinden. Die Eialadung
hierzu erfolgt schriftlich oder durch Veröffentliehung in der

Lokalea Pre66e.

Die Mitgfiederversamulungen dienen der Erledigung laufender Vereinsan-
gelegenheiten, soweit sie nicht der Hauptversammlung vorbehalten sind.
Bei jeder Versammlung so1I eine Tiarbesprechung oder ein Fachvortrag
stattfinden. Bei a11en Vereinsversammlungen hat der Vorsitzende das

Hausreeht.

2. Hauptversanmlung

Die Hauptversammlung ist oberstes Organ der Vereins; sie findct spä-

testens bis 15.ö1. des laufenden Jahres statt. Die Einladung erfolgt
14 Tage vor dem festgesetzten Termin durch schriftli-che Einladung un-

ter Mitteilung der Tagesordnung. Anträge zur Hauptversammlung sind spä-

testens 8 Tage vorher an den Vorsitzenden einzureichen.

Der Aufgabenkreis der Hauptversammlung umfaßt:

a) Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichts
b) Entl-astung des Vorstands

c) Festsetzung des Jahresbaitrags
d) Behandlung der eingegangenen Anträge

e) Vornahme der erforderl-ichen Wahlen

f) Aufstellung und Genehmigung des Jahresarbeitsplanes
g) Beschlußfassung über et'*a notwendige Satzungsänderungen

h) Erledigung sonstiger Angelegenheiten nach dieser Satzung
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Eine außerordentliche Hauptversammlung ist einzuberufenr wenn der Vorstand

es mehrheitlich für notwendig erachtet oder auf Antrag von mindestens einem

Drittel der Mi.tglieder, im übrigen gemäß §§ ,5 und 3? BGB. Jede vorschrifts-
mäßig einberufene Mitglieder- und Hauptversammlung ist beschlußfähig und ent-
scheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag a1s abge-

lehnt. Stimmenübertragung ist nicht statthaft.

§10
Vereinsleitung

Die Vereinsleitung besteht aus dem geschäftsführenden Vorstand und dern Aus-

schuß.

1. Der Vor
a) i.
b) 2.

stand setzt
Vorsitzenden und

Vorsitzenden,
Sehriftführer,
Kassier.

sich zusammen aus dem

Ehrenvorsitzenden

7

2. Den Ausschuß bilden:
d.er Vorstand und weitere Mitgliedcr, deren Anzahl die Hauptversammlung

festsetzt.

Der erste und der zweite Verei-nsvorsitzende veftreten den Verein nach

außea in al-len geri"chtilchen und nichtgerichtlichen Angelegenheiten.

Jeder ist a1Iein vertretungsberechtigt. Der Vorsitzende beruft und

leitet die Ausschußsitzungen und Versammlungen, überwacht die Ausfüh-

rung der Beschlüsse, die Einhaltung der Satzungen und der besonderen

Bestimmungen, erteilt die erforderlichen Zahlungsanweisungen an den

Kassj-er und sorgt für die Erledigung des Schriftwechsels.

Vereinsintern vertritt der 2" Vorsitzende den 1" Vorsitzenden im Ver-

hinderungs fa11.

5. Der Schriftführer hat alle ihm vom Uorsitzenden angewiesenen schrift-
Iichen Arbeiten zu erledigen und über die §itzungen und Versammlungen

Niederschriften zu führen. Die Niederschriften slnd vom Vorsitzenden

4"
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und vom §chriftführer zu unterzej-chenen. Zu Beginn jeder Versammlung so1I
die Niederschrift der vorhergehenden Versammlung verlesen wcrdcn. Sofern vom

Verein kein Pressewart bestimmt ist, obliegt dem Schriftführer die Bericht-
erstattung in der Fach- und Tagespresse.

6. Der Kassier hat über Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß Buch zu führen,
Beiträge einzuziehen und Zahlungen vorzunehmen. Das Rechnungsjahr geht vom

1o Januar bis 31. Dezenber. Zuy Hauptversammlung hat er einem Kassenbericht
mit Vermögensaufstellung zu fertigen und vorzulegen. Übersteigt der Barbe-

stand den Betrag voa 2O0r- DM, so ist derselbe zinstragend anzulegen. Die

Prüfung der Kasse erfolgt durch die von der Hauptversammlung zu wählenden

Kassenprüfer.

§ 11

Der Ausschuß

1o Im Ausschuß so1Ien vertreten sein:
a) die Zuchtwarte für Geflügel, Tauben und Kaninchen,

b) die Zuchtbuchführer
c) der Geräteverwalter
d) der Obmann für die Jugendgruppe

e) die Leiterin der Frauengrupper sofern si-e Mitglied des Vereins ist

Für spezielle Aufgaben können weitere Ausschußmitglieder gewähIt urerdent

wie Ringwart, Tätowiermeister, Fe11wart, Beisitzer usw.

Vorstand und Ausschuß solIen 1l Personen nicht übersteigen.
Im übrigen gelten die Bestinmungen der übergeordneten Organisationen für
die einzel-nen Aufgaben der Funktionäre.

Die Wahlen finden in der Hauptversammlung statt. Die Mitglieder des Vor-

standes, des Ausschusses und die Kassenprüfer werden auf 2 Jahre gewäh1t.

Die Kassenprüfer dürfen nicht Mitglied des Vorstandes sein. Mitglieder,
welche bei der Hauptversammlung unentschuldigt fehlen, sind nicht wäh1bar.

Scheidet einer der Gewählten vor Ablauf der \,rlahlperiode aus, so hat die n

nächste Hauptversammlung einen Ersatzmann zu wähIen. Bj-s zu diesem Zeitpunkt

kann vom Ausschuß ein Ersatzmann kommissarisch eingesetzt werden.

Bei tdahlen entscheidet einfach.Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet eine Stichwahl. Die Gewählten bleiben nach Ab1auf der Amtsperiode

bis zur Neuwahl im Amt. Wiederwahl ist zulässig"

20

7
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§12
Vereinsvernögen

1. Das angesammelte Vereinsvermögen darf nur ausschließlich und unmittel-
bar zu den in § 2 genannten gemeinnützigen Zwecken auf Beschluß der
Hauptversammlung verwendet werden.

2. Die Verwendung von steuerbegünstigten Vereinsvermögen zu wirtschaftlichen
Geschäftszwecken ist ausgeschlossen.

]. Mitglieder können aus dem Vereinsvermögen keine Gewinnanteile oder ähnli-
che Zuwendungen erhalten.

4" Den für den Verein tätigen Personen können nur die tatsächlichen Auslagen

erstattet werden. AIIe Tätigkeiten im Verein sind ehrenamtlich. Eine Be-

günstigung durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen ist ausgeschlossen.

§11
Satzungsänderung

Eine Anderung der Satzung kann nur durch die Hauptversammlung mit Zwei-
Drittel-Stimmenmehrheit beschlossen vrerden.

Ausstellungen

§r4

Die Ausstellungen des Vereins so11en in jeder Beziehung mustergü1tig auf-
gezogen werden. Grundlagen dazu siad die allgemeinen Ausstellungsbestim-
mungen der übergeordneten Organisationen"

Bei Beschickung von Ausstellungen müssen die ausgestellten Tiere Eigentum

des Ausstellers sein.

§15

Zu Veranstaltungen des Vereins so11en Vertreter der Stadtverwaltung dnd
des Gemeinderats sowie den Vereinsmitgliedern bekannte persönlichkeiten
aus Politik und Wirtschaft eingeladen werd.en. - g -



Auf 1ösung des Vereins

§16

Der Verein kann durch Besehluß der ordentlichen oder außerordentlichen
Hauptversammlung aufgelöst werden. Zu dem Beschluß ist eine Mehrhei-t von

drei Viertel aller Vereinsmitglieder notwendi-9. Wird der Verein aufge-

1öst, geht dessen Vermögen auf die beiden LV anteilmäßig, entsprechend

der jeweils gemeldeten Mitgliederzahl zur Verwaltung über. Bildet sich
am Sitz des aufgelösten Verej-ns ein neuer Verein mit gleichen Zialent
so kann er bei den beiden Landesverbänden die Herausgabe des verwalteten
Vermögens abzüglich der Verwaltungskosten beanspruchen. Nach der Brist von

16 Jahren geht das Vermögen endgü1tig an die beiden Landesverbände übert

die es festgelegten gemeinnützigen und steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden

hab en.

SchlußbestimmunB

§17

Eine schriftlich niedergelegte Satzung war bisher nicht vorhanden.

Diese Satzung wurde in der Hauptversgmmlung am 8" l'tar, t98t
angenommen.

Diese Satzung tritt mit ihrer Annahme durch die Hauptversammlung und mit

der Genehmigung durch das Antsgericht - Vereinsregister - in Kraft.



Amtsgericht BLberach a.d.Riss ln dos Vereinsregister ist unter Nr. ä

Nr. der
Eintro-

gung

Vorstond

Liquidotoren

o) Nome

b) Sitz

des Vereins

, a) Kleintierzuchtverein
I Btberach und Umgebuag

i 19o9

it) Biberach

\ai- , I\"*-, '/i .' i
"t :','
'.j ....**1 /'

Alfons E. u f , Haupt&ann in Sulningen-
Maselheim, In Vogelsang 4

- 1. Vorsltzender -
Hanfred H e r r n k i n d, Betriebs-
leiter in Biberach, Schlierholzweg B

- 2. Yorsitzender -

"'?o9

l:-r.snca.-.i+

;1

!r-:'l C r--^

r den
I eintierzr-ic',t
ib e r:: cl: ti. i: r.I:

'-1.] r: .- 'f nr

'.r*-l rr l-_: f -a'.

-L i-',---lr

... 1- -u'ft'
<,

RS 122 Benochrichtigung VR-(Durchschlog VB, A3, 2.79, 1}Cfol



W ..........eingetrogenworden:

Rechtsverhöltnisse

(Sotzung, Vertretung, Auflösung, Entziehung
der Rechtsfahigkeit, Konkurs usw.)

o) Tog der Eintrogung
und Unterschrift

b) Bemerkungen

Die Setzung wurde an B. Hai
Der 1. Vorsitzende nund der
den Yerein gerlchtlich und
EinzeLvertretumgsnacht-. In
verttitt der 2. Yorsitzeade
bei dessen Verhindenrng.

1981 errichtet.
?. Yorsitzende vertreten

außergericht1ieh - Je nit
Innenverhäl"tnis des Yereins
den 1. Yorsltzenden

a) Den 15.6.1981

Bez. Bock
Recht spfleger
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